
Neue Dimensionen der Kriminalität und der 
Verbrechensverhütung im Zusammenhang 
mit der Entwicklung: Das erste Thema zielt in 
erster Linie auf die Probleme der Entwick
lungsländer, ohne jedoch die der Industrie
länder auszuschließen. Drogenkriminalität, 
organisierte Kriminalität, Umweltkriminalität, 
polit isch motivierte Delikte, Piraterie, Fahrläs
sigkeitsstraftaten in einer technisierten Um
welt, nicht zuletzt Wirtschaftskriminalität, zu 
mal im Rahmen transnationaler Unterneh
men, können hier genannt werden. Zum 
Thema gehört ferner eine Diskussion der kri-
minogenen Faktoren. Hier stehen, gerade 
auch mit Hinblick auf die speziellen Probleme 
der Entwicklungsländer, Fragen der Urbani
sierung, der Industrialisierung, der Bevölke
rungswanderung, der schlechten Wohnver
hältnisse und der hohen Arbeitslosigkeit zur 
Erörterung an; ferner auch der Zusammen
hang der Kriminalität mit der jeweiligen sozia
len, wirtschaft l ichen und kulturellen Struktur 
sowie mit der Entwicklungsphase des Lan
des. 

Zu der Frage, wie das Strafrechtspflegesy
stem, zumal in den Entwicklungsländern, mit 
der Kriminalität fert ig werden soll, liegt ein 
umfangreicher Resolutionsentwurf vor, der 
eine enge Beziehung der Strafrechtspflege 
zur Neuen internationalen Wirtschaftsord
nung knüpft und der voraussichtl ich während 
des Kongresses eingehend diskutiert wer
den wird. 

Die Strafrechtspflege in einer sich wandeln
den Welt: Dieses Thema gibt, in engem An
schluß an das erste, Anlaß, nicht zuletzt die 
folgenden Einzelpunkte, die von weltweitem 
Interesse sind, zu erör tern: Probleme der 
Wechselwirkungen der einzelnen Teile des 
Strafrechtspflegesystems (Polizei, Staatsan
waltschaften, Gerichte, Strafvollstreckung, 
Strafvollzug, Bewährungshilfe) untereinander 
sowie im Zusammenwirken mit sonstigen 
kulturellen, sozialen und wirtschaft l ichen 
Faktoren; Probleme der Überlastung des Sy
stems, unter anderem der zu langen Unter
suchungshaft ; ferner Fragen der informellen 
Erledigung von Strafsachen — auch als Form 
der Entkriminalisierung — , der Zusammenar
beit mit Einrichtungen außerhalb des Straf
rechtspflegesystems, des Verhältnisses der 
Strafrechtspflege zur Öffentlichkeit und zu 
den Massenmedien; nicht zuletzt die Mög
lichkeiten des Einsatzes der elektronischen 
Datenverarbeitung in der Strafrechtspflege. 
Die Opfer von Straftaten: Das dritte Thema 
greift einen Bereich auf, der weltweit immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht insbe
sondere um die Rechtsstel lung des Opfers 
von Straftaten im Strafverfahren, ferner um 
seine Entschädigung. Diesen Fragen kommt 
auch aus der Sicht der Bundesrepublik 
Deutschland besonderes Interesse zu, da 
derzeit gesetzgeberische Initiativen auf die
sem Gebiet vorbereitet werden. Das Thema 
umfaßt aber darüber hinaus auch die Schä
den, die durch Mißbrauch von Macht, insbe
sondere von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht, entstehen können und nicht nur Ein
zelpersonen, sondern auch ganze Bevölke
rungsgruppen oder Staaten treffen können 
— selbst wenn es keine gesetzlichen Regeln 
gibt, nach denen dieses Verhalten strafbar 
ist. Zu diesem Thema wird ein Entwurf einer 
>Charta über Gerechtigkeit und Hilfe für Op-
fer< voraussichtl ich Grundlage einer einge
henden Diskussion sein. 
Jugend, Kriminalität und Justiz: Hier haben 

die Vereinten Nationen nach umfangreichen 
Vorerörterungen in den verschiedensten 
Gremien und unter Verwendung zahlreicher 
Stellungnahmen von anderer Seite den Ent
wurf von Mindestnormen für die Jugendstraf
rechtspflege erarbeitet. Der Entwurf ver
sucht, unter Berücksichtigung der ört l ichen, 
nationalen und regionalen Unterschiede der 
Jugendstrafrechtspflege allgemeine Minimal
regeln aufzustellen, die bei Verfahren vor Ge
richten gelten sollen, wenn junge Menschen 
mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. 
Sie stellen etwa darauf ab, die Kontrolle der 
Kriminalität mit der Sicherung des Rechts 
des Jugendlichen und der Bevorzugung von 
nicht-freiheitsentziehenden Maßnahmen zu 
verbinden. 

Standards und Normen der Vereinten Natio
nen im Bereich der Strafrechtspflege: Im 
fünften Thema kommen die Erörterungen der 
Vereinten Nationen zu den Sachthemen zu 
einem gewissen Abschluß. Der Siebente 
Kongreß wird sich nicht zuletzt mit Richtli
nien für die Unabhängigkeit des Richters be
fassen, mit der Frage der Überführung von 
ausländischen Verurteilten in ihr Heimatland 
zur Verbüßung der gegen sie im Gastland 
verhängten Freiheitsstrafe, mit Regeln über 
die Sicherung der Rechte von Personen, die 
die Todesstrafe zu erwarten haben, sowie 
über die Durchsetzung der bereits 1955 be
schlossenen Mindestnormen für die Behand
lung von Gefangenen. 

III. Änderungen der Verfahrensregeln, die 
nach dem Vierten Kongreß vorgenommen 
wurden, führten zu einer zunehmenden Poli
tisierung der Kongresse, die vorher im we
sentlichen Fachveranstaltungen waren. Auch 
der Kongreß in Mailand wird zwischen fachli
cher, juristischer und kriminologischer Erör
terung einerseits und polit ischer Diskussion 
andererseits stehen. Diese wird sich wohl 
nicht zuletzt an den Problemen des Miß
brauchs von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht zumal im Bereich der Entwicklungs
länder entzünden. 

Die Erörterung der Kongreßthemen wurde 
vielfältig vorbereitet. Es fanden regionale Zu
sammenkünfte statt. Das Treffen für die Re
gion Europa wurde 1983 in Sofia durchge
führt ; das Europäische Vorbereitungstreffen 
für den letzten Kongreß war seinerzeit in 
Bonn abgehalten worden (vgl. VN 1/1978 
S.29f.). Hinzu traten weltweite interregionale 
Fachkonferenzen sowie Veranstaltungen von 
Forschungsinsti tuten und wissenschaft l ichen 
Vereinigungen. 

Aufgabe des Kongresses wird es nicht nur 
sein, internationalen Konsens über zentrale 
Fragen anzustreben und entsprechende Nor
men und Richtlinien aufzustellen. Er soll 
ferner auch die Basis dafür abgeben, daß 
zwischen den Kongressen die Arbeit der 
Weltorganisation auf dem Gebiet der Krimi
nalpolitik kontinuierlich fortgesetzt werden 
kann und daß die Grundlage für eine interna
tionale Zusammenarbeit verstärkt wird. 

Konrad Hobe • 

Menschenrech tsausschuß: 23 .Tagung — Chi le 

nicht pak tkon fo rm — Zwei fe l an sowje t i scher Dia

logbere i tschaf t — Kernwaffen (27) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/ 
1985 S.681 fort.) 

Mit der Wiederaufnahme seiner Behandlung 
des chilenischen Berichts begann der Men

schenrechtsausschuß seine 23. Tagung 
(22.10.-9.11.1984 in Genf). Unter dem Ge
sichtspunkt der Garantie des Rechts auf ein 
faires Gerichtsverfahren (Art.14 des Paktes 
über bürgerliche und polit ische Rechte) ging 
es zunächst um die auch für Zivilisten zu
ständigen Militärgerichte. Im Verfahren unter 
dem Anti terrorismusgesetz verwenden diese 
Zeugenaussagen nur zu Lasten der Ange
klagten. Der Regierungsvertreter versuchte, 
diese Praxis mit den besonderen Schwierig
keiten in Terroristenverfahren zu rechtfert i
gen. Die Experten sahen die Versammlungs
freiheit in Chile erheblich dadurch einge
schränkt, daß die Organisatoren einer De
monstrat ion für alle in deren Zusammenhang 
eintretenden Schäden haftbar sind. Hier
durch werde das Risiko für den einzelnen, 
sich entsprechend zu betätigen, unkalkulier
bar. Als aufschlußreich erwiesen sich einige 
Bemerkungen des Regierungsvertreters zum 
Parteienrecht. So seien neue gesetzliche Be
strebungen im Gange, die Zahl der politi
schen Parteien von derzeit 36 auf drei oder 
vier zu reduzieren. Darunter wird es keine 
Partei geben, die für die Liberalisierung der 
Abtreibungsgesetze eintritt. Denn Abtrei
bung — so der Regierungsvertreter — sei 
nach chilenischem Recht ein Verbrechen, 
und eine Partei, die für die Begehung von 
Verbrechen eintritt, sei verfassungswidrig. 
Nach alledem kann es nicht erstaunen, daß 
die Experten insgesamt zu dem Schluß ka
men, daß der Pakt in Chile keine Anwendung 
findet. 

Trinidad und Tobago hatte dem Ausschuß 
seinen Erstbericht präsentiert. Es herrschte 
Einigkeit darüber, daß die Menschenrechtssi
tuation in dem Karibikstaat keinen Anlaß zu 
Besorgnis bietet. Der Bericht genügte den 
Ausschußmitgl iedern aber nicht. Das Fehlen 
konkreter Angaben über die Umsetzung der 
Paktbestimmungen in Recht und Praxis, die 
Stellung des Paktes im innerstaatlichen 
Recht, die Antidiskriminierungsgesetzge-
bung und über zahlreiche weitere Einzelvor
schriften konnte durch die Angaben der Re
gierungsvertreterin nicht ausgeglichen wer
den. Etwa 150 Fragen der Sachverständigen 
harren daher noch der Beantwortung. 
Nur kurz befaßte sich der Ausschuß mit ei
nem Ergänzungsbericht Venezuelas. Hinge
wiesen sei auf eine verfassungsrechtl iche 
Besonderheit : Völkerrechtl iche Verträge be
dürfen für die innerstaatliche Wirksamkeit ei
nes besonderen gesetzgeberischen Inkorpo
rationsaktes, der nicht automatisch mit dem 
Vertragsschluß erfolgt. Ist dieser aber ergan
gen, so schützt er den Vertrag davor, daß 
später erlassene Gesetze dessen innerstaat
liche Wirksamkeit beeinträchtigen. In we
sentlichen Teilbereichen des gesellschaftl i
chen Lebens scheint eine weitgehende 
Gleichberechtigung der Geschlechter er
reicht. Der Regierungsvertreter erklärte, über 
die Hälfte der Richter seien Frauen, bei den 
Universitätsbediensteten seien es 40 vH und 
unter den Studenten sei das Verhältnis 50 zu 
50. 

Im Mittelpunkt des kanadischen Berichts 
stand die 1982 erfolgte Einführung der kana
dischen Menschenrechtscharta, eines mit 
Verfassungsrang ausgestatteten Grund
rechtskatalogs. Ein solches Instrument ist für 
ein der Tradition des angelsächsischen 
Rechtskreises verpfl ichtetes Land unge
wöhnl ich, da es den Gerichten die Mögl ich
keit einräumt, menschenrechtswidrige Paria-
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mentsgesetze als unwirksam zu behandeln. 
Die meisten Best immungen des Paktes wer
den durch die kanadische Charta auf der 
Ebene der Verfassung in innerstaatliches 
Recht umgesetzt. Zu beachten ist allerdings, 
daß der generelle Gesetzesvorbehalt, unter 
dem die Rechte der Charta stehen, relativ 
weit formuliert ist und daß Gesetze durch 
ausdrückl ichen Parlamentsbeschluß trotz 
Unvereinbarkeit mit einzelnen Chartabestim
mungen für fünf Jahre in Kraft gesetzt wer
den können. Die Regierungsvertreter legten 
vor dem Ausschuß die Vorteile, aber auch die 
besonderen Probleme eines föderativen 
Staatsaufbaus für den Menschenrechts
schutz dar. Einzelfragen stellten die Sachver
ständigen vor allem zum Recht auf Leben 
(Selbstmordverhütung) und zur Situation der 
Indianer. 

Die Sowjetunion stellte sich in ihrem Zweit
bericht als Vaterland der Werktätigen vor. Die 
Staatsgewalt werde von den Arbeitern für die 
Arbeiter ausgeübt. Allerdings — so bekann
ten die Regierungsvertreter — gebe es auch 
Probleme. Ein effektiver Schutz der Men
schenrechte ziehe beinahe zwangsläufig das 
Aufkommen neuer Forderungen nach dem 
Genuß weiterer Menschenrechte nach sich. 
Außerdem vollziehe sich die Entwicklung der 
Sowjetgesellschaft nicht isoliert von der sie 
umgebenden feindlichen Welt. Die Fragen 
der Experten konzentrierten sich auf das 
Psychiatrieproblem, die Religions- und die 
Pressefreiheit. Die Regierungsvertreter strit
ten alle Vorwürfe, psychiatrische Einrichtun
gen würden zur Verwahrung von Regimegeg
nern mißbraucht, kategorisch ab. Derartige 
Fehlinformationen seien von dem von US-
amerikanischen Zirkeln beherrschten Psych
iatrieweltverband nur zu Propagandazwek-
ken verbreitet worden. In der UdSSR, so 
führten die Regierungsvertreter weiter aus, 
sei die Freiheit der Religionsausübung ge
währleistet. Religionsunterricht in öffentl i
chen oder privaten Schulen sei jedoch unzu
lässig, da auch Kindern niemand einen be
st immten Glauben aufzwingen dürfe. Hin
sichtlich der Pressefreiheit sei zu bemerken, 
daß in der Sowjetunion alle Rechte den Inter
essen der Arbeiterklasse untergeordnet sei
en. Bestimmte Einschränkungen und Pflich
ten seien mithin notwendig mit dem Ge
brauch auch dieser Freiheit verbunden. Als 
ein Ausschußmitgl ied massive Einschränkun
gen der Informationsfreiheit kritisierte, er
klärte der aus der Deutschen Demokrati
schen Republik stammende Experte Graef-
rath, der Pakt überlasse es jedem Vertrags
staat, selber den Umfang der gewährten 
Presse- und Informationsfreiheit zu best im
men. Der Sachverständige Tomuschat aus 
der Bundesrepublik Deutschland wider
sprach dieser Auslegung. Tomuschat er
klärte in einer abschließenden Stellungnah
me, er sei nicht sicher, ob es zu einem wirkl i
chen Dialog mit der UdSSR gekommen sei. 
Jedes Land habe Schwierigkeiten mit dem 
Schutz der Menschenrechte. Man dürfe des
halb nicht jedwede Kritik als böswillig zu
rückweisen. 

Die anschließende Prüfung des bjelorussi-
schen Berichts gab dem Ausschuß Gelegen
heit, sich noch mit dem System der Besse
rungsarbeitslager zu befassen; wirkliche Auf
klärung hierüber war jedoch nicht zu erlan
gen. 

Ein spektakulärer Höhepunkt der 23.Tagung 
war die Verabschiedung einer >Allgemeinen 

96 

Bemerkung^ zu Art.6 des Paktes (Recht auf 
Leben). Der Ausschuß erklärte unter ande
rem, daß »Produkt ion, Erprobung, Besitz, 
Aufstellung und Gebrauch nuklearer Waffen 
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an
gesehen und verboten werden soll ten«. Ein
zelne Mitglieder brachten Vorbehalte hin
sichtlich der Kompetenz des Gremiums zur 
Abgabe derartiger Erklärungen zum Aus
druck. 

Auf dieser Tagung fällte der Ausschuß drei 
Entscheidungen in Individualbeschwerdever-
fahren; diesem haben sich mittlerweile 35 der 
80 Pakt-Staaten unterworfen. Alle drei Be
schwerden wurden für unzulässig erklärt. 

Horst Risse • 

Menschenrech tskommiss ion : Künf t ig Sonderbe

r i ch te rs ta t te r über Fol ter — Konfus ion um Recht 

auf En tw ick lung — Hef t ige sow je t i sche A t t a c k e n 

g e g e n Afghan is tan-Ber ich t Ermacoras (28) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1984 S.104f. fort.) 

I. Der 41 Tagung der Menschenrechtskom
mission (4.2.-15.3.1985 in Genf; Zusammen
setzung: S.100 dieser Ausgabe) war kein Er
gebnis beschieden, das sich in seiner Be
deutung mit der Verabschiedung des Ent
wurfes eines Übereinkommens gegen Folter 
vergleichen lassen könnte. Nach der An 
nahme durch die Generalversammlung am 
10.Dezember 1984 wurde die Konvention 
(Text: VN 1/1985 S.31ff.) am gleichen Tag, an 
dem die Genfer Tagung eröffnet wurde, in 
einer Zeremonie in New York von 21 Staaten 
unterzeichnet; zu Tagungsende war die Zahl 
der Signatare auf 28 gest iegen. 

Die Kommission forderte die Staaten nach
drückl ich dazu auf, nunmehr dieses Ver
tragswerk möglichst bald durch Ratifikation 
oder Beitritt in Kraft treten zu lassen (das 
Quorum liegt bei 20 Staaten). Darüber hinaus 
bestellte sie — zunächst auf ein Jahr — 
einen Sonderberichterstatter zur Untersu
chung von Fragen, die sich auf das Problem 
der Folter beziehen; die entsprechend verfü
gende Resolution 1985/33 wurde mit 
30 Stimmen ohne Gegenstimme bei 12 Ent
haltungen angenommen. Diese Maßnahme 
soll den festen Willen der Kommission be
zeugen, dem Folterverbot zu voller Beach
tung zu verhelfen. Eine Persönlichkeit von 
internationalem Rang — benannt wurde spä
ter der Niederländer Peter Kooijmans — soll 
in Ausübung ihres Mandats verläßliche und 
glaubhafte Informationen von Regierungen, 
Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen sowie nichtstaatlichen Organisationen 
einholen, aber auch effektiv hierauf reagie
ren. Diese Arbeit wird dem Grundsatz der 
Diskretion verpflichtet sein. Der nachfol
gende Bericht soll die Kommission dann 
über Vorkommen und Ausmaß von Folter un
terrichten, aber auch Schlußfolgerungen zie
hen und Empfehlungen geben. 

II. Der allgemein sehr positiv aufgenomme
nen Arbeit des kenianischen Sonderbericht
erstatters Arnos Wako, der sich mit im 
Schnellverfahren erfolgenden oder willkürli
chen Hinrichtungen befaßt hat (vgl. VN 4 / 
1984 S.1401), kam hier wohl Vorbildfunktion 
zu. Wako hatte im vergangenen Jahr in 13 
dringenden Fällen Appelle an die zuständi
gen Regierungen gerichtet, von denen nur 

zwei nicht beantwortet wurden. In einigen 
Fällen wurde die Strafe umgewandelt. Solche 
Akt ionen auf rein humanitärer Basis sollen 
ihm nach dem Willen der Kommission durch 
die Verlängerung seines Mandats weiterhin 
möglich seih. 

III. Unzufrieden war die Kommission jedoch 
mit den Ergebnissen der Arbei tsgruppe von 
15 Regierungsexperten, die auf der letzten 
Tagung den Auftrag erhalten hatte, jetzt kon
krete Vorschläge für den Entwurf einer De
klaration zum Recht auf Entwicklung vorzule
gen. Innerhalb des Expertengremiums war es 
nicht gelungen, die Meinungsverschieden
heiten zu überbrücken. Deshalb sollten ge
rade bezüglich der umstr i t tenen Definitionen 
(so des Begriffs der >Mitwirkung der Bevöl
k e r u n g ^ in einem nächsten Schritt die Re
gierungen befragt werden. Dieses Vorgehen 
hätte durchaus den Vorstel lungen eines Teils 
der Kommissionsmitgl ieder entsprochen. 
Entsprechend bemühten sie sich, den Reso
lutionsentwurf zu diesem Thema wenigstens 
dahingehend abzuändern, daß die Weiterlei
tung an die Generalversammlung erst 1986 
erfolgt wäre. Sie konnten sich allerdings 
nicht durchsetzen, so daß bereits in diesem 
Jahr alle im Rahmen der Kommission erarbei
teten Materialien mit der ausdrückl ich formu
lierten Absicht an die Generalversammlung 
weitergeleitet werden, eine Entschließung 
zum Recht auf Entwicklung herbeizuführen. 
Die überstürzt vorgenommenen zahlreichen 
Ergänzungen dieser Resolution (1985/43; 
+ 25, — 1 0 , = 6 ) führten zu einer lebhaften 
Auseinandersetzung in der Kommission. Ei
nige Vertreter vor allem aus afrikanischen 
Staaten, der senegalesische Vorsitzende der 
Arbei tsgruppe Alioune Sene sowie Vertreter 
westeuropäischer Staaten vermochten den 
anfangs von ihnen geförderten Resolutions
entwurf nach den Ergänzungen nicht mehr 
wiederzuerkennen und distanzierten sich 
deshalb von ihm, während ihn eine Reihe an
derer Kommissionsmitgl ieder (so die DDR 
und einige lateinamerikanische Staaten) 
ostentativ übernahm. 

IV. Noch weitaus heftiger prallten die An
sichten über den Bericht zur Situation der 
Menschenrechte in Afghanistan aufeinander, 
den Felix Ermacora aus Österreich als Son
derberichterstatter erstellt hatte (UN-Doc. 
E/CN.4/1985/21 v. 19.2.1985). Vor allem auf 
der Seite der Kritiker wurde keine Schärfe, 
kein noch so persönliches Urteil ausgelas
sen. Die Anwürfe gipfelten darin, daß der so
wjetische Vertreter Sofinsky den Sonderbe
richterstatter als »aktiven Ideologen des Re
vanchismus und neonazistischer Propagan
da« bezeichnete. Hermann Klenner meinte 
für die DDR betonen zu müssen, daß Erma
cora nicht für Österreich spreche. (Der Ver
treter Österreichs ließ zu Afghanistan in der 
Diskussion keinen Standpunkt erkennen.) 
Immer wieder wurde seitens der kommuni
stisch regierten Staaten hervorgehoben, daß 
es sich schon bei der Abfassung des Be
richts um eine völkerrechtswidrige Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten ge
handelt habe (ein Vorwurf, der gerade von 
jenen Mitgliedern kam, die Sonderberichter
statter in eine Reihe von vor allem lateiname
rikanischen Staaten entsenden wollen und 
dort selbstverständlich kooperative Regie
rungen fordern). Zusätzl icher Streitstoff war 
dadurch geliefert worden, daß Teile des Be-
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